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den genossenschaftlichen Fragen besprochen werden. So
erhalten wir den Zusammenhang lebendig, der zum Gedeihen
einer Genossenschaft gehört.

Verehrte Genossenschafter, wir stehen an einem vielgestaltigen,

oft schweren, aber menschlich schönen Werk. Wir haben
es unternommen, die Wohnung, die allzuoft ein Objekt seelenloser

Spekulation ist, zu einem Heim zu gestalten, in welchem
sich die Familie wohlfühlt. Wir haben uns weiter vorgenommen,

im genossenschaftlichen Zusammenleben die gegenseitige

Verantwortlichkeit und das gegenseitige Wohlwollen zu
fördern. In diesem Bestreben erleben wir manche Enttäuschungen,
aber auch manche Freude. Darum ist es nötig, immer wieder
mit neuem Mute an die Arbeit zu gehen. Wir wollen unsere
Genossenschaftsverwaltung und unsere Wohnungen in guter
Ordnung erhalten; aber darüber hinaus wollen wir den Versuch

nie aufgeben, aus unsern Genossenschaften Lebensgemeinschaften

werden zu lassen, in denen sich der Einzelne inmitten
gutgesinnter Nebenmenschen daheim und geborgen fühlt.

DIE HEIZUNG IM KOMMENDEN WINTER

Vorschriften über die Raumheizung

Im Zuge der Maßnahmen zur Brennstoffeinsparung
hat das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement
Vorschriften über die Raumheizung erlassen.

Der Betrieb von Zentral- und Etagenheizungsanlagen

für Wohnungen und Büros ist vor dem 31. Oktober,
in Höhenlagen über 600 Meter vor dem 15. Oktober,
nur dann gestattet, wenn die Außentemperatur an drei
aufeinanderfolgenden Abenden um 18 Uhr unter
4- io° Celsius sinkt oder wenn sie plötzlich nicht mehr
als + 50 Celsius beträgt.

In bezug auf sämtliche Heizungsanlagen werden
Bestimmungen über die zulässigen Höchsttemperaturen
sowie die Anzahl der Räume, deren Temperatur höchstens

180 betragen darf, aufgestellt. In allen Räumen
ist die Temperatur möglichst niedrig zu halten.
Beispielsweise dürfen in den Wohungen Wohnzimmer,
Arbeitsräume und Krankenzimmer höchstens auf 180

und Schlafzimmer höchstens auf io° geheizt werden.
Die Zahl der Räume, die auf höchstens 18° geheizt
werden dürfen, wird außerdem wie folgt beschränkt:

a) 1 Zimmer: Bei Wohnungen mit 1 bis 4
Zimmern, b) 2 Zimmer: Bei Wohnungen mit 5 und mehr
Zimmern, ferner bei Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern,
die von fünf und mehr Personen bewohnt werden,
c) 3 Zimmer: Bei Wohnungen mit 5 und mehr
Zimmern, die von fünf und mehr Personen bewohnt
werden.

Eine entsprechende Erhöhung der Zahl der auf 180

geheizten Zimmer ist zulässig, wenn in einzelnen
Zimmern dauernd gearbeitet wird oder sich darin Kranke
aufhalten. Alle übrigen Räume dürfen höchstens auf
io° geheizt werden. Vorhandene Doppelfenster müssen

angebracht werden, bevor geheizt wird. Ferner sind
undichte Türen und Fenster in geeigneter Weise
abzudichten. Diese Vorschriften sind von besonderer Bedeutung

für Mietvertragsverhältnisse. Der Vermieter, der
zur Heizung verpflichtet ist, kann vom Mieter nicht
dazu angehalten werden, in anderer oder in vermehrter
Weise zu heizen, als durch die Vorschriften gestattet
wird.

Zu diesen Vorschriften soll bemerkt werden, daß sie,

nach Ansicht von Fachleuten, noch keineswegs sicher

genügen, wenn man mit der Hälfte des in normalen
Zeiten benötigten Brennstoffes auskommen muß. Eine

Mehrzuteilung von Brennstoß für Mehrheizung in
Krankheitsfällen usw. ist dabei, wie unter anderem aus
einer kategorischen Mitteilung des Zürcher kantonalen
Kriegswirtschaftsamtes hervorgeht, völlig ausgeschlossen.

Der Vermieter darf also, das ist die gegenwärtige
Situation, wohl in bestimmten Fällen mehr heizen, er
bekommt aber nicht mehr Brennstoff. Die Folge wird
sein, daß auch er allein und nur er von seiten der
Behörden dafür verantwortlich gemacht werden soll, wenn
der Brennstoff schließlich nicht einmal mehr für die

ganze Heizzeit langt!
Der Vermieter, auch wenn es sich um eine

Genossenschaft handelt, kann aus dieser Lage nur eine

Folgerung ziehen : sparen, wo und wie immer gespart werden

kann. An die Mieterschaft aber muß appelliert
werden, damit sie Verständnis zeigt für die Sparmaßnahmen.

Sie geschehen letzten Endes in ihrem eigenen
Interesse.
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Im kalten Schlafzimmer ein warmes Bett: Dazu genügt ein Stein-
säckli, ein Krug, eine tüchtige Bettflasche
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